
schen sacerdotium und mınıste-gen ZU] TIhema In ochs Arbeit nicht voll
r1um bzw. 7wischen öftentlichem underkannt und fruchtbar gemacht.

Hans Christoph Schmidt-Lauber nichtöftentlichem Bereich gerade nicht her-
gibt

Gerhard Trögef‚ Das Bischofsamt In der ine Klärung des Amtsverständnisses iın
der evangelischen Theologie und Kirche 1stevangelisch-lutherischen Kirche Jus eccle- noch keineswegs erreicht, s1ıe wird bers1ast1ıcum, Claudius-Verlag, Mün- gesichts der Überlegungen ZUr Kirchen-chen 1965 155 Seiten. art. 20 — reform und der ökumenischen Diskussion

Auf dem Hintergrund eines notwendiger- immer dringlicher. In diesem Rahmen be-
welse bruchstückhaften geschichtlichen S1tZ' das Buch VON Iröger 7zweiftfellos große
Abrisses ZU! Bischofsamt VOnN der aposto- Aktualität. Günther Gaßmann
lischen Zeit his ZUu Jahrhundert WeI-
den 1m Hauptteil des vorliegenden Buches Roger chutz, Dynamigque du provisoire. Les
die verschiedenen Versuche einer Begrün- Presses de Taize, 1965 183 Seiten.
dung des Amtes iın der NnNeueTeN Literatur

Diese eUue Schrift des Priors VON Taizereteriert. Gegenüber den sich abzeichnenden
1st weder eın theologischer TIraktat noch einHaupttendenzen, das besondere Amt ent-

weder aus dem göttlich gestifteten allge- individuelles Frömmigkeitsbuch, obwohl es

meinen Priestertum abzuleiten der ber durch gründliche systematische Überlegung
VO) Evangelium her gepräagt ist und auf diedie göttliche Stiftung des besonderen Amtes
Entscheidung des Finzelnen yARSE Tat abzielt.1m Gegenüber Z U allgemeinen Priestertum

betonen, versucht Iröger eine eigene Es geht Information und Orientierung
Ableitung (die sich m. E ber 1UT iın dem Provisorium uUunNnseTeT Kirchentümer,
wesentlich VO Amtsverständnis Herbert deren Vorläufigkeit nicht ZUr Ausrede für

irgendeine Stagnation werden darf Die Dy-Grundmanns unterscheidet): Nach Matth
18, IS> 28, 16—20); Joh FAl ist der Ver- namik des Evangeliums muß sich konkret
kündigungsauftrag allen Gläubigen über- auswirken. Hier wird VOT allem der nach
tragen worden. Dieses Mandat wird jedoch VerwirkiTechun? drängenden Jugend

Rechnung „Sie ürchten die Ab-durch das göttliche Ordnungsgebot von
straktion eines Okumenismus, der 1UT nochKor. ın der Weise difterenziert,

daß das sacerdotium 1m nichtöftent- ıne Idee mehr und darum eine Ideologie
lichen, das U  J3 1m öftentlichen ware. Sie würden keinen ÖOkumenismus C1-

tragen, der 1Ur eine Zur Maskierung desBereich ausgeübt wird Beide sind göttliche
Stiftung, beide sind wesensgleich. Der Un- eigenen Unbehagens vorgebrachte Ausrede
terschied besteht lediglich ın den verschie- ware. Die Stunde für bescheidene, ber kon-
denen Bereichen ihrer Wirksamkeit. Aus krete Gesten hat geschlagen“ S 39)
dieser TIhese folgt, daß ıne Aufgliederung Der Auszug aus der oft schrecklichen,
des mınıster1i1ium 1Ur nach mensch- ber darum ähmenden konfessionellen
lichem echt möglich ist. Das Bischofsamt Selbstgefälligkeit zeigt sich sichtbar ın der
besitzt daher nach göttlichem echt keine Zuwendung denen, die nicht
anderen Aufgaben als das U o ] u Der missionarische,
verbi publicum. Auf der Grundlage VO'  $ der Frische des Evangeliums gespeistedieser Ergebnisse werden 1im etzten eil Elan zielt auf eine Aussöhnung der ZerT1Ss-
des Buches erwagenswerte Überlegungen, Menschheit und Christenheit. „Nur
ler 1U  - VOT allem auch kirchenrechtlicher die Dynamik der Versöhnung führt uns aus
Tt. Zu Wesen und ZUr Gestaltung des dem Zustand der Verarmung, die durch
Bischofsamtes ın der evangelischen Kirche sere Spaltungen gebildet werden, heraus“
angestellt. (S5 59)

Der Versuch, allgemeines Priestertum und Um 1ler In aller Anspruchslosigkeit voll-
besonderes Amt CN 7zusammenzurücken mächtiges Zeugnis abzulegen, gilt CS; 1m
und beide als göttliche Stiftung herauszu- Geist der Armut nach einer sozialen

Lehre des Okumenismus suchen. Nurstellen, ist gewiß diskutabel und hat I1a1l-
ches für sich Nur gylaube ich, dafß die Stelle werden und bleiben WITr glaubwürdig. „Ein

Kor. diese Differenzierung ZW1- Mensch, der VO (Greist der Armut beseelt
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